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H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/-Kleidung und Augen-/Gesichtsschutz

tragen.
P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat

einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Kleinere Mengen ASiRAL Weinsteinlöser Pulver mit viel Wasser
wegspülen. Größere Mengen mit saugfähigem Material (z.B. Sand,
Kieselgur) aufnehmen und entsorgen. Hierzu eine verantwortliche
Person verständigen.

P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein
Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen
und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

ASiRAL Weinsteinlöser Pulver darf nicht konzentriert ins Abwasser
gelangen. Reste unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer
Verbrennung zuführen.
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